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Die Abnahme von Arbeiten im Bau
gewerbe.

Die Ahnahme im Baugewerbe findet ihre R.egelung im
BOB unter der Lehre vom \Vcrkvcrtrage und erfordert daher
il1es bessern Verständnisses halber zunächst einen kurzen
Exkurs Über das Wesen des \Verkvcrtrags im modernen
J
echt. Dies besteht darin, dass hlcr der Arheitserfolg ohne
I-(iicksicht auf uie einzelnen Dienstleistl111gen Gegenstand dcr
Vcrtrag-svcrflichtung darstc!lt, während im Gegensatz dazu
beim DicI1stvertra
c die ErfÜJJl1ng in der Leistung der ver
schi
dellen einzelnen Dienste besteht.

So schliesst tlcr Bauherr oder Architekt mit dem Bau
unternehmer regclmässig eincn Werkvertrag ab, denn der
Vertragsinhalt ist nicht auf Leistung der einzelncn zum Rau
notwendigen ArbeitcH, sondern auf das Bauwerk in seiner
Totalität, auf die Summe der einzelnen Arbeiten, also den
Arbcitscrtolg gerichtet. So pflegt ferner der Baumeister mit
den cinzcJnen Bauhandwerkern Werkverträge abzu
schlicsscn. Uebcrall ist die Vcrtragseriüllung abgestellt auf
l'inen von vornherein fixierten Erfolg. Diesc feststellungen
kennzeichnen das gesetzgeberische Grundpnnzip und genÜ
gen damit dem Ihnen zugedachten Zwecke; in ihren Einze!
heitcll bietet die Lehre V0111 \\/erkvertrage im übri?;en eiJ1l
Unmenge strittiger Punkte. deren Helland!un?; <.lber unser
Thema ausscJJliesst.

640 BOB macht nun dem Besteller e:rl1ndsätzlich die
Abnahme des vertragsmii:;sig hergesteIlten \Vcrks zur
Pflicht. Das bürgerliche fx.echt tauft dabei den, in dessen
Auftrag das V/crk ausg-efÜhrt wird, stets schlechthin dt:n Be
steller, wÜhrend es den Ausführenden den Unten
ehl11er
nennt, einc einfache Terminologie, an der zur cr;,ls.',tiUg des
Oesetzesinhalts festzuhalten sein wird.

In einem Vertrage zwischen Bauunternehmer nnd Rau
handwerker ist somit der Unternehmcr der Besteller, der
Jial1dwcrker aber der Unternehmer.

eine richtige Wlirdigung der Bedeutung der Abnahme
des \Verks erg-ibt sich nun 11m besten alls den ihr vom Ge
etze zugeschriebenen rechtlichen \Virkullgen, Sie seien hier
der Reihe nach kurz skizziert.

.1. Schliesst eine vorbehaltslase Abnahme seitens des Be
stellers, der den Mange! eines; mangelhaften \\,\:[ks kennt,
die Ersatz<lllspriiclle ans lInu setzt iibcrdies die Verjiih
rung in Lauf.

2. BegrÜndet die Abnahme des Werks den Anspruch aui
entrichtung der VergÜtung und die Vcr7insungspfJicht
dc,:> Restel!ers vom Tage dcr Abnahmc an. Ist das \Verk
in Teilen abzunehmen 
l1nd ist die Vergütung fÜr die ein
zelnen Teile bestimmt, so ist die VergÜtung für jeden Tcil
bei dcs.;;.cn Abnahme ZIJ entrichten.

3. Tragt der Unternehmer die Gef<:thr bis zur Abnahme des
\Verks. Brennt abo ein von einem Bauunternehmer im
Auftrage eines Bauhl'rrn krtig){t'stelltes Haus vor der
Abnahme durch den Banherrn (den DesteiJer) ab, :-0 ist
der Unternehme!' der Geschädigte.
Dies fiihrt zu folgenden zwei fragen, nämlich:

a) wann eine Abnahme als erfolgt gilt und
b) untex welchen Umständen die Abnuhmc grundsätzlich

-ye!'\vcigcrt werdcn darf.
Da das Gesetz nicht verrät, was es unter Abnahme ver

steht um[ info!gedessen der Streit dcr Meinungen auch Übcr
jenen Rcg-riff entbrannt ist, liegt die Antwort nach dem Zeit
pm11d Jer erfolgten Abnahl11e nicht ohne weiteres IdHr zutage.

Am exakte.<-tcn wird man hinsichtlich des Baugewerbes in der
Abnahme die Anerkennung der Leistung" als VertragserfüHung
erblicken. so u. <t. auch das Oberlandesg-encht Darmstadt
yom 17. 2. 05.

Zu dieser Anerkennung verpflichtet das Recht, wie be
reits ausg-efü/Jl"t, den Besteller, indern es dabei erwägt, dass
der Unternehmer ein greiibares fnteresse hieran schon um
deswillen hat, als er bei nicht vertrag;smässiger Ausführung
des Werkes ja verpflichtet ist, die vorhandenen Mängel zu
beseitigen. Deshalb ist ihm auch das Recht eingeräumt, auf
Abnahme zu klagcn, eine Klage, mit der gleichzeitig der An
spruch ani die verabredete VerRütung verbunden \verden
kann, Dei dem Mangel besonderer gesetzlicher Vorschriiten
über die form der AbnahmeerkläruI1g darf deren Abgabe
auch aus den Umst
inden des faUes geschlossen werden. Sie
ist z. B. nach einem Spruche des Oberlandesgerichts Posen
in der trotz sichtbarer Mängel erfolgten vorbehaltlosen Zah
lung erblickt worden.

Einige kürzHch vom Reichsgericht abgeurteilte fäHe aus
dem Baugewerbe verdienen hier registriert zu werden, weil
sie die SteHungnahme des I
cichsgerichts in Zweiielsfiii1en Kut
charakterisieren.

Zwei Hoteliers, die Beklagten, woJ1ien einen Saalanbau
an ihrem Hotel errichten. Sie übertrugen die teilweise Aus
fÜhrung dieses Baues einer Baufirma, der KläRerin. Insbeson
dere hatten sie der KJägerin nur übertragen die gesamte Iiolz
konstruktion des in t'ach\verk auszuführenden Obergeschos
ses, die AusfiiJJung des t'achwerkes mit 1\tauerwerk. Da
gegen wollten sie die Verpntz- und Ma!erarbeitell selbst aus
fÜhren oder von <Indern Handwerkern ausführen Jassoll. De
vor der ganze Rau fertig war, brannte der Neubau total me
der. nie Baufirma hatte aber ihre Holz- und GJaserartJC:ften
bereits ausg-cfiihrt und die Verklagten hatten durch anJ{
L"e
Handwerker das von der KWg-erin hergestellte fachwerk \10)",
putzen und anstreichcn lassen. Es fehlte wesentlich nln noch
der Stabfussbodel1 mit Paneel, den die K]äg
rin nach späterm
besonc1ern Vertrag ebenfalls zu liefern hatte. Der Zahlungs
verweigerung- d\:!' Beklagten gegenLibcr führt das I
eich

gericht aus. es sei durch Vermauern lind Anstrich der Jiolz
konstruktionen deren Abnahme erfolgt, die nur bedeute, dass
man das Werk als der Hauptsache naeh dem Vertrage ent
sprechend annehme, nicht Verzicht auf MängelrÜgen fordere.
(UrteIl des Reichsgerichts vom 13. April 1908, Deutsche Juri
stcllzeit1lng. 13. Jahrg-., S. 8IS.)

Im ;;lllgemeinen ist mit Plancl{ daran festzuhalten, dass
:-,ich die Handlungen, die zur Erfüllung der AbnahmepfIicht
vorzunehmen sind nach dem Inhalt des Vertrags und der An
des herzustellenden \,ycrkes richten. Daraus diirite als. Regel
abzuleiten sein, dass das Stillschweigen des BestelJers, der
das vVerk ZII prüfen in der Lage ist, eine Abnahmeerk!ärung
ersetzt. Dessenungeachtet hat der Unternehmer das I\echt,
"on dem Besteller eine ausdrÜckliche Erklärung darÜber zn
fordern dass er das \\ferk als vertragsmässig anerkenne.

Jii
sichtlich der Berechtigung zur Abnahrneverwcigerung
seitens des Bestellers statuiert nun P]anck den Satz. der Be
steUer sei beflJg-t, die Abnahme wegen jeden Mangels, auch
eines vcrhältnist.nässig unerheblichen, abzulehnen. Diese Dok
trin dÜrfte aber Wr die Praxis iniolgc der neucstclI R.echt
sprechung des Reichsgerichts Überholt sein, Dies erhel1t aus
einem reichsgcricht!ichen Spruche vom 5. Januar 1909, der
8nsdrückJich fälle :1ls denkbar bezeichnet, wo t:S gegen Treu
und Q1auben verstossen "\viirde, \venn der BesteHer aus einem
vöi!ig geringfiigigen Mangel des \Verks den Vorwand zu
dessen ZurÜckweisung entnehmen sollte.
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Nach einer l:ntschcidung des Relchsgcrichts vom 18. De
zember 1905 W;Jr die Abnahme vcr\Vei crt, weil die Ofen
nicht richtig blanntcJJ. In cint:111 ne!terbal1tcn Iiuuse hatten
sich dadurch. dass ein Ofcn !1I,HlgcHlaft gesetzt worden war.
:-,chwere Um;t!träg-Jichkeltcn ergebcn, aus denen dem Hau'-'
eigentÜmer ein Schaden entstanden war, l r"verJall!-(te vom
Baumeister. welcher mit der frbaUlll1g des liat/ses betraut
gc\Ve el1 war, Schadenersatz. indcm CI' bel1<:!1I!Jtete. der Be
kJug-te hätle, bevor CI' ihm den Neubau überg-ab, ei11C ord
!1ung-srnÜssig-e FCl1crl1l1J.;sprobc alkr üfen vornehmcn mÜssen,
Verzicht i:wf MiinRe!riig-e gehÖre- nicht ZI1111 Dcgrlff dcr Ab
niJhmc. Dadurch, dass er dk's lfl1tcrlless. sei eben der Scha

den entstandcn. Ikr Maurermeister wandte ein, zu eincr der
artigen feuerungsprobe sei er absolut nicht verpflichtet ge
wescn. er h<:lbe die Täpfcrarbeiten einem durchaus gewis
senhaften Meister Übcrtra ef1. Aueh sei es in dem betreffen
den Ort gar IlieJlt Üblich, dass dcr Gauleiter vor der übcr
g-abc dcs Nel1ballcs u1l1fangreichere Fcuerungsproben an den
Ükn YOrnClm1c. TrotlC!cnl hat das RClchsgericht - in über
ciI1sti1llm1!n  mit der \'orl115t<:lI11. - dCH Maurermeister zum
Sclludellcrsatz verurteilt. fest stehc doch, cluss dmch einen
mangelhaft gesetzten Ofen schwere GefaIJren fÜr Leben ul1d
Ucsll11Clhcit der Bcwol1l1cr eines: tlnuscs entstehen können.
Hieraus aber folge ohne weiteres, dass ein Bauleiter bei eier
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licrste!!ung der Ofen mit ganz besonderer Sorgfalt verfahren
muss. Schlicsslich kann sich der Ballieiter auch nicht auf
eine derartige, in dem bctrefienden Orte bestehende Übun;:;
berufen, denn es würde sich dabei um cine Unsitte handeln.
die ihn von der lÜftung fÜr Schaden nicht befreIen konnte.

In einem jüngst vom Oberlandesgericht Hambur,'2; abge
urteilten Streitfalle hatte der Kläger für einen bestimmten
Preis die :Erneuerung einer Kastenrinne an der Markthalle
des bremischen Schlachthofes nach einer, ihm von der Bau
deputation des verklagten bremischen Staats übergebenen
Zeichnung übernommen. Unter dem Bestreiten bestellungs
gemässer Ausführung verweigerte der Beklagte die Bezah
lung. Das Berufllngsurtcil stellte hierzu fest, der Kläger hahe
das Werk, fÜr welches er die vereinbarte VergÜtung fordere.
nicht der Bestel1ung entsprechend ausgefÜhrt. Es kommt
nach jener UrteilsbegrÜndung nicht darauf an, inwie
weit die Abweichungen des angebotenen V./erks von
den Vertragsbestimmungen seinen \Vcrt oder seine TaugJich
keit mindern. Auch darf der K1ä cr nicht mit der Behaup
tung gehört werden, dass cr die Sache besser verstehe und
dass die von ihm beliebte Ausführung dem Interesse des Be
klagten hesser entspreche als die von diesem vorgeschriebene
Ausführung. Was seinen Interessen am besten entspricht,
hat vielmehr der GesteHer zu entscheiden.

Hinsichtlich des Zwanges zur Abnah!l1e eines noch nicht
vollständig fcrtiggestcl!ten \Verks erklärt schJicsslich das
Reichsgericht, in dem hereits zitierten Urteil vom 5. Januar
] 909 eine f'ertigstel1ung ..im groSSC!1 und ganzen" könne
keinesfalls eine Abnahmepflicht begründen,

Haufig entstehen Streitigkeiten Liber die RechtsgiJltigkeit
des Vorbehalts bei Abnahme cwes Baues. \-Ver sich das
Recht auf einc Vertragsstrafe vorbeh[lIten hat. so11 bei An
nahme des Vlerkes seinen Vorhehalt machen. Unterlässt er
dies. so bat el gern ass   34J, Abs. 3, des HOß das Recht auf
(He Vertragsstrafe vcr\\irkt. Nnn kaml -- so entscl1ied das
l(eiehsgericht J5. 10, 07   eine Leistung sehr \Voh! d,1durch
,mgenommen werden, das.::. sie t::ben hinKcnornmen wird, ohne
dass der Empfänger irgendeine t:rklärung ab.c,ibt. In einem
solchen faUe ist aus dcm Verhalten des Empfängers zu fol
Kern, dass er keine einwendungen Z1l machen habe, und dass
er mit dem gelieferten \Verke eillverstandcJl sei. In llflSerm
faJle handelte es sich auch nl11 dic Fc tstcJllIl1 , ob ein Neu
bau dem OrundstÜcksbesitzer ..ilbergeben" werden kann.
wiewohl noch ci1lzc1J1c Arbeiten daran fertigzuste1!en sind.
Das Reichsgericht war der Meinung, dass die Obergabe des
Neubaues sehr wohl stattfinden k;um wcnn auell noch ein
zelne Kleinigkeiten an dem Rau zu erledi e1J sind. Scheinbar
belanglose Umstände können nur fiir die Aufklärung der
Frage, ob die Übergabe stattgefunden Iwt oucr nielli, von
Bedeutung sein. Beispielsweise kann aus der Tatsache, dass
der Baumeister dem Bauherrn oder einem Angestellten des
selben die Schlüsse] eingehändÜn hat, gefoJgert werden. d,nss
die Übergabe sattgefunden hat. -, Nicht \1nbcdin t erforder
Jich ist es dass der Bauherr den Vorbehalt selbst macht; es
genügt,  enn dies seitens eines andcrn für ihn gcschiel11.
Auch wenn dieser andere dem Baumeister geg-enÜber bei dcr
Abnahme dem Bauherrn nur die Befngnis gewahrt hat. die
Strafe abzuziehen, steUt das den erforder!khen Vorbehalt dar.

Dr. jUf. H <111 S Li e s k e.t:6i'
"Sommerberg-Hotel" in Wildbad.
Architekt (8. D. A') Theodor Preckel in PfoIzhcim.
(Abbildungen auf Seite 40 une! 41, sowie e!lle ßildbci!aRc-J

Die vorliegenden Abbildungen zeigen d;1S In etwa ac:1i!
Monaten auf dem steil aufragcnden Sommerberg bei \Yi!d
had in einer Höhe vOn rd. 730 m Ober dem Meere nCHcrbaute
Sommerberg-I-Iotc!. Seit dem Jahre 1908 fÜhrt auf die Höhe
dieses Berges eine Drahtseilbahn mit cJcldrischcm Betriebe.
Etwa hundert Meter seitwärts von der oberen Al1s11liindl11tg,
der Dergbahn wurde Anfang Novembcr 1903 Juit den Aus
.schachtungsarbeiten zum Neubau des Hotels begonucn. Af! 
fiihrnng und Bauleitung' 1<1 en il1 Iiändcll des yorgcll<ll1nkn
Architekten. Trotz der schwieri el1 \Vq \'erhmtJ1issc l1ml dcn
Unbilden des langen und strengcn Willtcrs g-clalJg es. den Bau

39 --
mit seincn s(:hr grossen Ausmessungen in so kurzer Zeit fertig
zu stelil\n, da s das Hotel zur beginnenden Badezeit dem Be
trieb ilberf(eben und eröffnet werden konnte.

Der Bau ist ganz im Stile des Sch....varzwaldhauses herge
stellt; Jauschige Umgänge, von jedem fiotelzimmcr aus ZLl
g-ängheh. umziehen das Haus,

Das Gebäude enthält folgende Räume: Im KeHerunter
geschoss befindet sich die Kegelbahn. Ski- und Rodelraum,
die Schiessbahn, der BierkelJer. Im Unterg-eschoss liegt die
heUe und g-eräumige Küche, die Bi rstube, \Väscherei und
RÜglerei, Ke!1er- und KühJräume. In Höhe dieses Geschosses
wird das Gebäude von einer rd. 1200 qm grossen Plattform
(Terrasse) umgrenzt, von der man einen prachtvollen B!ick
auf die bewaldeten Höhen und in das EnztaJ geuiesst. Das
Erdgeschoss enthält die etwa 200 qm gros sc HaUe mit offenen
Kamin fÜr Iiolzieuer, den (300 Qm) grossen und den (120 qm)
kleinen Speisesaal, die kleine Plattform, das Oeschäftszimrner,
BiJlard- und Lesezimmer, die Bedürfnisräume. Darüber be
findcn sich die Räume fiir den Verkehr. d8.runter vier reizende
Gastwohnungen mit \Vohnzimmer, Schlafstube und Bad, und
gegen 70 fremdenzimmer.

fÜr alle Räume des liauses, auch für das einzelne frem
denzimmer, ist eine scJbsWitige LüÜungscinrichtung vorge
sehen, die ohne jede Störung auch bei  aeht?:eit und bei ge
schlossenen FCllstern die Zimmer ohne ZugbeJästigung mir
frischer Luft vcrsieht. die verbrauchtc Ll1ft absangt und sic
nach dcm Dache führt. wo sie durch die beiden F:ntliiitungs
tÜrmc ins freie tritt.

Die Baukosten des in aUen seinen Teilen vrohlgc!ul1genen
Gebäudes betragen etwa 350000 Mark.

Die kathol. Pfarrkirche St. Katharinen
in Strasburg (Westpreußen).

(Abbildungen auf Seite 43.)
At1S  "Die Denkmalpflege in der ProviI z Wcstprc.us en im

Jn!1fe 190R. - RCricJlt an die ProvlIlZIalkomnusslOn Zl:r
VCJ\valtuIl.l!: der westpreussischel1 Provinz!a!museen zu
Danzi,g erstattet vom Provinzwfkol1servator.

nie kurz vor 1298 gegrÜndete Stadt Strasburg zeichnet
sich vor allen and..::ren Kleinstädten Wc:stpreussens durch
einc stattliche Zahl i4anz eiKl:l1mtigcr Baudenkmäler alls.
NebcH dem hohen Benäried der Komturei und zwei städti
scben TortÜrrnen haben wir den l e::-,t des l athallses mit selt
samen Oiebelfor1l1en uud als SchÖnstes von allen die Pfarr
kirche.

Zwei Batlteile derselben sind es, die ganz besonders gut
durchgebildet sind und unsere Aldmerksamkeit be,msPf!lchen,
der zinnengekrönte Siidtllrm und der ChordebeL Letzterer
wird im U terbau nur durch eil1111iichtigcs Fenster gegliedert;
dic r !iichen werdcn 1edlR'lich durch schwJrze Köpre im Rau
tenn1Uster g-eziert. An den iibrige!l AllS eI1wändeJJ fehlt au..::l:
dieser Schl11uck und es heschrÜnkt sich die ArclliTckwr aur
die durch Strebepfcller und Fenster beding'te Gliederung.
Aoch am Turm ist dieselbe Auffassnng durchgeführt, so al! l1
in der Ausbildung der Glockcnstl1bc. Es zeigt sich damit 111
dem garwcl1 Ball die klare Ü.::sctz1l1ässi keit eiI1h iWcher B u
anla,rcn. Als eine spiHcrc Zurat erscheint d[lgegen der vlel
be\V nderte Ostgiebel. Nach der Art der Übrigen. Architektur
wÜrde man eineIl in flachem I<:e!icf gehaltenen 01ebeJ erwar
ten. wie es der ältere ZWI:::;chengiebel der Kirche ist. und wie
<1n St. JolHl1ln zu Thorl1. der Kulmer Pfarrkirche, d m Schlos.s
zu l<:ehdell, odcr delll D0111e zu Ku!msce. der das reichste BeIpie] bietet, . . .

Statt des."cI1 stcit;.t eil] Giebel nJit sechs Icr8rtl  g-eglleder
tell Pieilern C111por. die  ber nicht wie bei Si, Jacob zu Thorn
(f309!) schot! \'on unten vorbereitet sind.

fÜr die Zeitbestiunl1ltIJK haben wir nan einige ,Urkunden.
1 1.,13 bekundeT der J<:;:lt der Stadt das resta ent
des P!eb:!J1s Nikola1!s \\-olwelim. in welchem der Prarr-
kirche- zu Sr. Alariel1 Hnd Kathariucn ein goldenes uud silber
tlL'S Krcuz mit einern Splitter des heiligen Kreuzes, Monstranz
und Altarbilder {tabubd hat. Doch \\'ill der Pfarrer
110ch  lUf Lebensleit Pflegc-r des und Nutzniesser der
aus diesem (durch AbJüsse) eil1kornrnenden Ei1lkiinfte, allch
ßesib:er der MOl1stn1JJzclI uud Tnit'ln bleiben.

(rM(,;:el.wng Seite ,1::>.)
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Nikolaus' \\'o!\n-:!im !audu als Stadtpfarrer lind Erzprie
STer ZUerst 1,)37 auf. 13...L1 sicdC:!r cr nach Kulmsec als Dom
flQrr fJb.-:r. nachdem er ZH\'or die Strasbl1rgcr K!rc11c. deren
!bu er bdr\-:hen. mit dntl1l T cHqniar bcd':lcht
hattt', Di  Verwaltung ZWL'ler im Domkapitel sctr.t

und :\rhl'it.--kr:!ft voJ'f\1ts. so dass man Nik()
friihestL'ns mit 1280 ansetzcn k<!Im: seinc
in Stra.sburg- bct:':iJlnt daher im zweiten

JahrZ011l1t des H. Jahrhunderts. 13-13 111!1SS der Rau /J1l
\l;eseIlt!khcll fcrti  g:eweSen seiH; der Umstand, dass der
Pfarn:I N. sich selbst die EinkÜnfte alls der ReliQue vorhchiilt.
y \\"'ingt zu dic.s-er A!1ll3Jl!lle.

Somit bleiben aJs Bauzeit der KirchNl die drei 1<Ihrzehntc
'\'Oll 1310-13-10. \\'obei '\\"ir jedoch kejnel1 einheitlichcn BaH
beTrieb annehmen dÜrfen, Zucrst erst nd das Altarhans, dann
das Schiff miT Tl1rIJ1unterbamel1 und dic Kapelle. An den
S..:h!uss dk.--es Banes ist dann das Gicbc!drcreck der Ostseitc
2.I! seize!l. in desscn formsteinen Anklänge an diejenigen der
Turmkapelle sich finden: die Verschiedenartigkeit in der
architektonischen Gestaltung" zwingt !IT1S nnn zu der Annahme,
dass mindestens zwci verschicdenc Meister hier tiitig waren.

Noch in dem Abschlnssgicbcl des NOI"dtnrmes und hn
des Schiffes zeigt sich die strenge Art des älteren
Im Ge,!2,TI1Satzc hierzu steht der um 1340 tätige

Architekt des Ostgiebels. dcr mit lebhafter Phantasie die an
sich schlichte Form des fiinftcilig-el1 Staffelgiebels reich ':IUS
cst<1ltct. durch die 6-kantig-cli BÜndelpfel!er. den plastischen
I3kndeIJ-Sdnnl1cK uml (he Ausnutz!!11,\.; eIer l"arbengeg-ensÜtzc
I.wischcn roten lind schwarzen Ziegeln. UilJgcrc Zeit zur
Vorhereitl!Ilg ll<1t CI' a!1ercling"s uicht ,\.;eh;:lht. denn die Mass
wcrksfii!!I!I1.f; der Wimperge ist etwas wild llls:u11incngehaucn
(jIJS vorhandenen formsteincn. die :wm Teil sich auch an der
K;Jpe!!c finden. Oeg:cn die scllOnen und zugleich tektonisch
kbren Raschen vo  St. Jakob zu Thorn sticht dies seltsam
ab. und Ji.isst <lnch schon auf eine spätere t:utstehun,g-szeit
schHesseu.

Gleichwohl bleibt der StrasbLIrg-er Giebel ein Meisterstück
baulichen SchaficflS und fUr die Kunstgeschichte des Ordcus
!,indes ein Markstein.

Eme weiten.-: Fr;:!l.(c ist die nach dem Abhängig;kcitsver
hä!tnis des Baumeisters von der Ordcnsregierung.

Dass ejn Grenzstüdtcl1eil. welches nur ein Jahrzehnt a1t
\\'ar und zum V./ohnh;:wsbaH damals wohl vorwjcgeno Holz
YCr\\'andte. sich für einen so wichtt\{en BaI!. WIC es die Kirche
ist, Meister lind \\lerk!cute VOll ::tusw;irts holt, ist wohl selbst
vcrständlich. Ausscrdem hatte c!er Orden anfaJ1 s d8s Patro
nat Über die gesamte Kirche (Urkllnue vorn 9. November 1343)
une! u;mlit zewis':, die Sorge fiir die Bang'clder. Alles das
%:winZT U115. die Baumeister im Einflussgehlet des Ordens zu
suchen. der ja !ZerC:lde in ienen Jahrzehnten <IU1 ßur cn lind an
Kirchen eiJJe sehr reg-c ßautätigkeit entfaltete,

FÜr OriilldnnJ!:szcit I!l1d erste ß<l11anlage wird diese An
nahmc Z11r Notwendigkeit. wenll man sich die Vcrhiiltnissc
eincr erst 12 Jahre vorher ins Leben gerufenen Ansicdcll1ng
vcr egcnwiirtig-t. Am O tgiebcl ist es danll der Umstand,
d;:!:.,':, l'f ziemlich verei11?elt dasteht unter den Hunderten von
Backsteingiebeln des 14. Jahrhullderts: deJ"<-trti;.;cs leistet nur
ein hervorragend beffihi.Q:tcr Meister, den wir mit grösscrer
\VnhrscheinJichkeit beim Orden als andersw0 sl1chc'n dOrfen.
Zu beachten ist dahei der Vorgang'. dass am 9_ Mai 1339 die
Schlosskapc!1e zn Strasbu!'g geweiht w1!rd , ei1l \ /erk, das
nach Strzesz an Orossartig'keit und Majestät den bcrü11mtcn
Mausolcum nicht nachstand.

Leider hatten sich in dell letr.tel1 J ahrr.ehntcn a11 den frci
"tchendeiJ TeHen der fiaJen iJl1c1 \Vimpcrge erhebliche Ver
wil [erung"sschildc:n .0.czcigt. die den forthestand des Gicbels
in Fruge stelHen. Die erste Anregung zur VliedeJ'herstclllln
ging' im April 1897 vom ßallrat Heisc 811S, und kam es (Iaun
J899 znr AIIfste!luuJ2:' eines Anschla cs. Die ersten sehr griind
Heben Aufnahmen, Untersuchungcn I1nd :F.ntwiirfe fcrtig-te il11
J;:lIlfe 1903 der damalige Kreisbaufn"pektor Lucas, Tm Miirr
J904 wurde d;'Hln der endgültige fntwurf und Kosten:msehla,p.;
Hufgcstc!lt. der dic (]cnchmiJ.;Jlng dcr zl1ständigcll 1icrren
Minister fand. Die Ausführung erfokte auf Kosten der Patro
nats-ßauvcrpflichtden in den JaJlrcn 1907 1md 1908 dllrc11 (jen
Iicrrn Kreisballinspektor Licdtkc-Strasburg-.
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FÜr die Kreuzblumen und die Masswerksfii1Iung-en der
\Vi1llpcrg-e W;:lren dCllthchc Befundstiicke in genügender Zahl
Y( 1 rh,mden. nnd es musste nur der Helm der Fia!en neu aus
gebildet werden. wobci in der Querschnittsform der PfeHer
dcr Anhalt fllr die weitere Entwickelung lag. Lösi1ngcn ähn
lichcr Art bot auch die Jakobskirche zu Thorn.

Die Felder zwischen den Pfeilern sind in eine regeJmässige
folge von Fenstern aufgelöst. zwischen denen die Putzblen
dcn mit al!fgcmaltcm Masswcrk versehen waren. Spuren
dieses Mass\Verks waren noch so reichlich vorhanden, dass
eS erganzt und ncu hinatIfgemalt werden konnte.

Zu erwähnen ist noch die Behandlung des grossen Ost
fensters, das il1l Mittelalter wohl farbig verglast den fiaupt
schmuck der V/ami bildete, in der Barockzeit aber, nach Auf
stenulIg cin(:s hohen Altaraufsatzes für das Innere entbehrlich
und dahc'r vermauert wurde. So wie hier hat sich der Vor
gang ,111 z.:\hlreichcll anderen Kirchen abgespielt, und die sehr
gTOSSC', eiiJfarbige fläche der dadurch entstandenen Bler.dc
wird oft .:l1s unschön empfunden. Aus diesem Grunde ent
schloss sich der baHleitcnde Architekt zur Bemalung der
Fläche mit Masswuk, wie das Mittelalter dies [n ähnlichen
Fällen stets tat. Nie \Virkung des Giebe!s IJat dadmch nur
gewonnen.
Be r tl h a r d Sc h t11 i d t. Kid, KreishauinspektOf und Provinzial

Konservator ill Marienburg.

Verschiedenes.
Stempel- und Zollwesen.

StempeJpfHCht für Bauverträge, welche durch Briei
wechsel zustande gekommen sind.

In der jetzi,e.en Zeit hat man, wenn auch in geringem
Masse. den Anfang- gemacht, bei den Rehördett den bureau
kratischCI1 Zopf zn beschneiden und kaufmttnnisGhen Geist
einzilfiihren.

So p;ibt es jetzt hin und wiedcr Gemeindeverwaltungen,
dic bei Vergebu!lR Von Bal1ten mit dem ausfÜhrcndcn Maurer
mejster keincn förmlichen Vertrag abscbliesscn, sondern ihm
in einfachem ßricfwechseJ den Zuschlag ertellen.

Eine Gcmeinde hat z. B. den Bau eincs Schulhanse  be
schlossen und die ihr auf Grund der AussctIfeibung einge
reichten KostenanschIäi(e geprÜft. Nachcle-fJl sich die Ge
meindevertretnng für einen bestimmten Uncernchmer ent
schieden h.:1t. teilt der Gemcindevorstand diesem den Be
schluss dcr Gemeindevertretung mit lind Überträgt ihm dlc
Ausführung des Nenbaucs unter Zug-nmdelegung des von ihm
eingereichten Kostei1al!schlage .

rn diescm BriefwechseJ, bestehend aus der Einrcichung
des Kostcl1<1I1schlag-cs einerseits, !lnd der Erteilung des Auf
trag-es andrerseits, erblickt die ZoHverwaltung- einen nach
Tarifsteile 32 des Lanclesstempelgesctzes  lempelpflichtjgen
VertrE\  und stiizt sich bci dieser Annahme aur die Vorschrift
des Parap;rapl1 lAbs. 3 a. <l. 0.. nach welcher der die EJni.
gung Über ein Geschäft herbeiführende Briefwechsel dann
stel11J1cJpflichtig ist, wenn nach der Ver k ehr s s i t t e Über
das QcschÜft ciIl förmlicher Vertrag errichtet zu werden
pflegt und durch den Briefwechsel ein fbrmJichcr Vertrag er
setzt werden soll.

Eine ErkWnmg des Begriffcs "Verkehrssitte" gibt das
Ocsct7. nicht. Es handelt sich um einen Beg-riff dessen AlIs
!c.1{un  von Ort lind Zeit durchaus abhäng'Lg- ist; man wird
hierunter eine im Verkehr all ge!1l ein oder innerhalb eines
bestimmt nmg-renzten Kreises tat s ii chI ich herrschende
p: e w 0 h !1 h ci t s n1  i s 5 i 9: e Uebllng- zu verstchen haben.

So 1ange nun im Allgemeinen, zum al bei g;rösseren Ge
111einden dCl" Brauch besteht. Bauten nur altf Grund eines
förrnlidlcn Vertragcs Z\I vcrgeben, wird die An icht der Zoll
verwaltung, wclcher der Beweis des Gegenteils erst erbracht
werden n1l1S<;, nicht ang;cfochten werden können und die
Stempelpflicht eines derartigen ßriefwechseJs anzuerkennensein. 0 b , t.

Verbands-, Vereins- usw.-Angelegenhelten.
Ocr Bund der Industriellen E.-V. vcrbreitc  einen Auf

satz. in wclcl/ClTI CI' gegen die HCimatscl1utzuestrebunKen
Stel!l1ng' nim1l1t. Es hc isst darin: nie Hcimat<.;chutzbcstre

(f'ortset;mng Seite .j.t)
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in PCIH$t'h!:md. the all  ic.i! erfreulich sind. soweit es
mn den lknknwlsdmtz. die Erhait!Jn  hcr\"orragender

lands..::1witild1t'!" S..:hÖnheltt'H und eincs \-olkst!im!ichcI1, cin
1\C:!illclk'lJ Stdc  h;mdelT, nehmcn nach zwei l idnl!l1g-e l l ill
t'in Im die Ofte11tliLhkeit bedrohliches \\'l.'Sel1 all. ts  st
:..'111..'1\ \'O!l nwn1!,:rdl1 fa!sch. die ElIts.cheidllll  ii cr "Baustile
;HlS::-.('h!i..::s:.;tI h YlHJ  i"thdischctl ]lod hiswri'.\dll:lll:1'\\'<1g'HiJRt'H.
dk' th)..::lI  1!lc-l1 dl.'l- \\'l'chsclndcl1 Mode l1utci-workn sind, zu
trl'if..:n, In der hel!t! ell Zeit sollte mau gelel J1t h:lbcn. dass
L' H5Lhcidcndc Ums.Uinde die 'I\ (:hnd\ !lud die Z\VeckH1ässi 
kdT sind und l.bSS alls b..::ide1l hCI'i:lHS eine Hcue. den vcr inder
re\1 J..nsPl !h.:hcn t.'msprcchcndc Schönhcit von selbst erwiichst.
Au! \\'ie \"crkehnc \Ve e die licisssPonJc der Hcimi:Üschutz
hötrL'hl1n:-;eu ge'ht a11l dcutlichsten aus der fast tltJ
<_tlaublkhen hervor. dass man das alte Strohdach
,v/cder cinfi1!Jrcll will,   UJlgeachtet der g,rossen allgcmeinen

in die namenTlich die ländliche Bevölkerl10g\\ JClk'f wÜrde.
In ein bu!cnkliches LICht rUckt aber 110ch diese

modl:::iche l1achsl'hwiinnerci, \Vclln man erwÜgt, dass die
,iimtlkJrcJ1 j\blcrialiel1. die mit sorgfältig.ster Technik im
Lutie der letzten Jahrzehnte: fÜr eine Verbesscnmg der Bc
d<1d]ltn  \'Cf\'ollkonl1T1Ilct sind. wie Dachziegel. Schicferplat
{l'H. fbc!Jp;\ppe. I-Iolzzl'1I1cnt, Zcment[)I \tten- und Retol1
diicher. L'iIlfach beiseite  cschobcn werden sollcu. und so er
\!,!bt sich. dass die Hdmat::d1l1tzI11änner am \:Verke sind,
grOSSL'11 Gruppen der dcubchen Industric und Ihrer Hilfsindu
'<...triolJ. \\'ie der Teerep:(;ug\ln  der G;:lsan,>talten. (Ier SteiJ1
bll!ch::;indl!'nrlc us\\'. die Grnndlagcn ihi"cr bjshcri ell wirt
chait!ic!!en cut\\'ic!du!1g und Zukunft zu entziehen, nuf der
; ntlereT1 Seite abc I' (lIe Ycrl:;ri:ll1Chcr, namentlich aber die

(wsgebreitcH.: Landwirtschaft in schwere Unkosten und
l!1 stÜrzcI!. Die gesamte deutsche BedaclnJt1gs

industrie ml1ss cntschieden Eil1sprllch erheben gegen das
.ictzi c VOI- chen der HeimatschutzaposteL

Die !\ordöstliche Baugewerks   Reruisg:enossenschait,
Sektion IV, hila ihre Sektiol1sversamm(ung ZIrn 7. febn18r in
1)amig ab. Auf der Tag;csonJlluug- steht u. a. die ErhÖhllng
tkr Zahl der Vorst:l1lds1l1itglicdcr und die Besprechung de
!l1! Scotembcr 1910 in Danzig stattfindenden Verb<mdsta es
der 1) l!tscl1ell Ballgcwcrks-Berufsgcnossensehaftcn.

Wohlau. D!e GCllcra]n:rsammlullg der hie,>igcn Maler
n1J1l!I1g- beschloss dem deutschen Arbeitgeberverbande für das

beizutreten. ferner wurde ein Preisaufschlag
\'011 PrOt)...:nt fÜr alle ins fach schlageJ1ue Arbeiten ver
embart.

Ausstellungswesen.
AHg-emeine Städtebau Ausstellung. Im Anschluss an den

\\icttbewerb zn!' Gewinnung eines Oruudplancs für die kÜl1f
ti (: Bebauung Gross-Rerlin wird im Mai !Jnu Juni 19]0 !TI
I3cr!/11 ein  Allgemeine SHic!tebau-Au' stellung stattfinden.
Djese Ausstellul1g' sol1 mustergÜltige Leistull en des In- und
Äu::-lal1c!es auf dem Gebiete des Städtebaues im weiteren
SjnfH': verciniKc!!. 1m besonderen glÜckliche Lösungen von
I-<lagcn voriiihren. dfe ill der Entwicklung der  rOSSCll Städte
hll.:llncnd :)ind. DIe F[iJ!c von Bildern wie dem Plänen, Modet
h.:n und veranschaulichender Statistik wird dem Laicn wie
delH fachmann cine OrllIld!a,\.(c ,\.(cbcn fi'tr die ß urtcilul1,1.{ (kr
!s:iJJlftI en Bcbaullng-spWnc der GrosssWdtc.

Der Charakter der Ausste!lung sol1 kein geschiiftlicher
sein. .es wird vielmehr die wichtii{ste Aufgabe des Aus
schusse::, darin bestehen, diejcnigcn Al1SS1el1ungsgegcnsUinde
:.clbst aus1.uwiih!clJ. die bc onderc Aufmerlcsi:lIllkeit verdlc
!leH. Au! d..:r anderen Scite ist das UntUrllehmen von :::.o1cher
Jkdeutllng- f[ir dlC wirtschaft!iche lind kiin"Uerische Entwick
!ung der Grm sWdte. dass der Ausschuss sich berechtigt
glaubt al1f die bereitwillige Mitwirkung sowohl VOll staat
lichell und städtischen BehÖrden. als auch von Privaten inncr
lw.lb und allsscrha!b Deutschlands rechnen zu dÜrfen. Wert
volle ZH::,c.lgc.n vom In  und 'Auslal1de sind bereits erfolgt,

Der Plau der Ausstellung- umiasst: 1. Verkehl"s- und Be
förderl1!1g'smjtte! -- 2, \Valdgiirtel, Parkal1lag;en, Purkwegc,
Spiel- und Sportp!Ütze, friedhÖfe.   3. Strassen, BrÜcken,
j-JJÜtze, 13rnnncn, Iknh:mäJeJ'.   4. Oesehichtliche EHtwicklung
von OrosssWdtel1, - 5. nie neuzeitliche Jnnen!->tadt Geschäfts
viertcl. Vlohnllny; vcrhÜltnisse, StrasscndurchbJ'Üchc. -_ 6

H

Erweitcrungsanla.?;en. ZoncnbebauuIIg, Vorortc, Gartenstädte,
Arbciterausiedhmgen, -.- 7. Neuschaffung von STädten.   8.
Städtcball!iche Schriften.

Tarif- und Streikbewegungeil.
Die Bresfauer Maler haben den Berliner Schiedsspruch

abgelehnt. Vom 4. bis 9. Januar fZlfiden in ßerlin Verhandlun
gcn 7.\\'lschcn- den Vertretern der beiderseitigen Organisatio
nen im Ma(cr ewerbe behufs festsetzung der Lohn- lind A1"
beitsbedingullg'cn unter dcm Vorsitz dcs Magistratsrc:Üs VOll
Schulz statt. Die Arbeitgeber lehnen die forderung auf Vcr
IÜirzung der Arbeitszeit unter dem Hinweis ab. dass die
durchschnittliche Arbeitszeit im Malergewerbe nur 8--f!l/'!
Stundcl1 betrage. Die Arbeitgeber lehnten auch unter allen
Umständen lokale Verhandlungen wegen Aufbesserung der
Lohnsätze ab. Die Lohnfestsetzung sollte für aUe Lohng;e
biete geschehcn. Die Unparteiischen fä1!ten darauf einen
Schiedsspruch. Eincn Vorschlag auf Arbeitszeitverkiir:zung
1l1<lchten die Unparteiischen aber nicht. Nun saH in al1cn
Lohn ebietcJl die Arbeitszeit nicht län,g;er als 10 Stundcn
dauern. Der Schiedsspruch zur Lohnfrage Jautet fo!gender
lilas sen : fÜr alle Lohngebiete, welche seit 31. Dezember 1906
keine allgemeine Lohnaufbesserul1g durchgeführt haben, tritt
mit Bcgillll des -Reichs tarifvertrags eine allgemeine Lohn
erhöhung von 3 Pf. pro Stunde ein. fÜr aI!e ribrigen Lohn
gebiete ist mit Beginn des Vertrap;s eine  ll!gcmcinc Lohn
erhöhung VOll 2 Pf. mit ab 1. Januar 1911 von einem weiteren
Pfennig zu gewährcn. Dagegen erhalten in den Lohngebie
teil, in welchen bisher Einheits!ohne bestanden, die Gehi!fen
unter 20 Jahren keine Lohnal1fbesserung. Zum LDhnaus
gleich beschlossen die Unparteiischen endlich. dass übera!J,
wo durch den l eichs-Mustcrtarif irgcndwclche Verschlechte
rungen betreffend Lohnzuschläge fcstgeste1!t werden, 1 Pf.
Lohnerhöhung pro Stunde eintreten IIlUSS. Die ßres!auer
Maler hieltcn am Freitag im Gewerkschaftsh.llIse eine ausser
ordentliche Mitgliederversammlung ;.1b, in welcher als Ver
treter des liauptvorstandes lierr Jacohy über den Verlauf der
Verhandlungen berichtete. Er hielt es fÜr seine Pflicht, die
Versammlung darauf aufmerksam Z1l machen. dass lokale
Lohnkämpfe nkht möglich sein werden; sobald das geschehe,
wiirden die Arbeitgeber sicherlich ihre KonscQuenzen daraus
ziehen. Der Vorstand habe al!es getan, was er konnte. Die
Versammll1ng aber war mit dem Schiedsspruch unzufrieden,
sie Iclmte ihn mit 218 gegen 70 Stimmen ab.

Mitteilungen de!Arbeilgeberbunde! für da! Baugewerbe  er Prov. Po!en.
Lohnverhandlungen in der Provinz Posen.
Bekanntlich wurden im November seitens der 13 Kom

mission dcs Deutschen Arbeitgeberbundes mit den Zentral
vorständen der Arbeitnehmerorganisationen Verhand!ungen
geführt Über das Reicl1svertragsmuster, das allen Tarifver
trägen zugrunde gelegt wurde. Die beiderseits mannig
fach gestellten Anträge auf Abänderung des Musters ergaben
s-:hwerwiegende Differenzen. Beschiossen \"{'urde damals,
nunmelll' erst in den Unterverbänden über die örtlichen
Zusätze zum Vertragsmuster (Lohn, Arbeitszeit usw.) zo
vcrhandeln. Diese Verhandlungen haben in der Provinz
Posen in den letzten Tagen stattgefunden und zwar:

Am ]2. Januar in Zirke und Schwenn a. W..
,. 13. ., Wronl(c und Samter,
" 14. " Schncidemühl und filehne.
" 17. " ffohensalza,
" 18. ,. Argcl1au lind Kruschwitz.
" 19. " ßromberg und NakeL

Diese Verhandlungen, die ziemlich sämtlichgleichfönnig
und ruhig verliefen, haben in fast allen fragen keine
greiibaren Resultate gebracht. Von seiten der Arbeit
nehmer wurden nirgends bestimmte LOhnforderung-en
gestellt, sondern es wurde dcn Arbeitgebern anheimgesteiJt,
ihrerseits Lohnerl1öhungen anzubieten, da so1clIe von den
Arbeitnehmern erforderlich gehalten werden. Auch for
derungen auf VerkÜrzung der Arbeitszeit, Abschaffung- der
Akkordarbeit, Anderung der Lohnzahlungsweise und Er
höhung der Zuschläge usw. wurden durchweg gestellt.

O. Kar t man n. Vors. D r. A dIe r, Syndikus.


